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Betreff:  Informations- und Dokumentationsangelegenheiten; Auskunfts- und 

Beratungsleistungen 
Anfrage des Thomas Prückler gemäß Auskunftspflichtgesetz bzgl. Kosten für die 
Sicherheit der Bilderberg Konferenz von 10. bis 14.6.2015 in Telfs-Buchen, Tirol 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Prückler! 

 

Unter Bezugnahme auf Ihre Anfrage vom 23. April 2015 betreffend „Kosten für die Sicherheit 

der Bilderberg Konferenz vom 10. Bis 14.06.2015 in Telfs-Buchen, Tirol“ darf ich Ihnen 

folgendes mitteilen: 

 

Zu Frage 1: 

Die Kosten für den Einsatz anlässlich des Bilderbergtreffens werden aktuell berechnet und 

sind aufgrund der Zeitnähe derzeit noch nicht verfügbar. 

 

Zu Frage 2: 

Das Bilderbergtreffen 2015 ist keine offizielle Veranstaltung der Republik. 

 

Zu Frage 3: 

An der gegenständlichen Veranstaltung nahmen mehrere schutzwürdige, internationale 

politische Repräsentanten, sogenannte Völkerrechtssubjekte teil. 

 

Gemäß § 22 Abs. 1 Z. 3 SPG obliegt den Sicherheitsbehörden der besondere Schutz von 

Völkerrechtssubjekten, der diesen zur Verfügung stehenden amtlichen und privaten 

Räumlichkeiten sowie des ihnen beigegebenen Personals in dem Umfang, in dem dies durch 

völkerrechtliche Verpflichtung vorgesehen ist.  
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Gemäß § 5a Abs. 2 letzter Satz SPG findet § 5a Abs.  SPG auf Überwachungen, die dem 

vorbeugenden Schutz nach § 22 Abs. 1 Z. 3 SPG dienen, keine Anwendung. Da am 

Bilderbergtreffen Völkerrechtssubjekte im Sinn des § 22 Abs. 1 Z. 3 SPG teilnahmen, hat die 

Prüfung durch die zuständige Sicherheitsbehörde ergeben, dass hier die 

Ausnahmebestimmung des § 5a Abs. 2 letzter Satz SPG zur Anwendung kommt und keine 

Überwachungsgebühren vorzuschreiben sind. 

 

Zu Frage 4: 

Die Kosten für diesen Großeinsatz werden keinem gesonderten Budget zugerechnet und 

somit vom Bundesministerium für Inneres zu tragen. 

 

Zu Frage 5: 

Am Bilderbergtreffen nahm Bundespräsident Dr. Heinz Fischer teil. 

 

Zu Ihrer Nachtragsfrage (als 7. bezeichnet): 

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit – insbesondere im 

Zusammenhang mit der Gewährleistung der Versammlungsfreiheit – ist eine zentrale 

staatliche Aufgabe. 

Die Sicherheitsbehörden sind zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 

Sicherheit verfassungsgemäß berufen und können zur Gewährleistung dieser Aufgabe auch 

die Mitwirkung des Bundesheeres in Anspruch nehmen 

 

 

Für die Bundesministerin: 

 

General Matthias Klaus 
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